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Hausfrauen , bewirtschaftet Eure Kartoffelvorräte so sparsam wie nur möglich ,
Streckt die Kartoffelgerichte mit Kohlrüben !
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Verordnung Nr. 75 .
betreffend den Personenverkehr zwi¬
schen dem Saarland und den anderen

Ländern der Zone Franeaisc
d’Occupation

Artikel 1. Mit Wirkung vom
22. Dezember 11)4(3. 24 Uhr an. wird der
Personenverkehr zwischen dem Saar¬
land einerseits und der Rheinpfalz, Ba¬
den und Württemberg andererseits der
Vorweisung eines von den französi¬
schen Verwaltungsbehörden am-zustel-
Jenden Passierscheins unierwori'en.

Artikel *2. Der Administrateur (5e-
neral Ad .joint pour le Gouvernement

Zone FrariQai.se d'Oeou-
di “ ! ' iuz.rdbeil ’ i de ”
dieser Verordnung im

Militaire de la
■n - f inn n - i j-A
Durchführung
tWcge von Verfügungen regeln.

Artikel Ik' Jede Zuwiderhandlung
gegen diese Verordnung wird nach
Maßgabe der in der ' Zone Franeaisc
d'Occupation geltenden gesetzlichen
Bestimmungen strafrechtlich verfolgt
und geahndet.

Artikel 4. Diese Verordnung ist
im Amtsblatt des französischen Ober¬
kommandos in Deutschland zu ver¬
öffentlichen und in der Zone Franeaisc
d'Occupation als Gesotz durehzuführe n̂.

Baden-Baden, den 18. Dezember 1946.
Le General d'Armee Kocnig

Coinmandant en ühef Francai :;
en Allemagne
P . K o e n i g

Vcrord nun g Nr. 76
über Warenaustausch uml Kapitalüber¬
führung zwischen Saarland und dem

deutschen Besetzungsgebiet i
Titel 1. — Warenaustausch

Ar t i k eM1 Der Warenverkehr zwi¬
schen dem Saarland einerseits und der
Pheinpfalz , Baden und Württemberg
andererseits , unterliegt persönlichen
und unübertragbaren Genehmigungen,
d'e von den zuständigen Behörden der
einzelnen Länder erteilt werden.

Artikel 2. Die Form der Genehmi¬
gungen sowie die Einzelheiten ihrer

Erteilung und die Bestimmungen über
ihre Verwendung werden vom Gou¬
vernement Militaire geregelt .

Artikel 3. Der Durchgangsverkehr
der Waren darf nur an den vom Gou¬
vernement Militaire bestimmten Punk¬
ten stattfinden.

Artikel 4. Die Regelung des Grenz¬
verkehrs und der Durchfuhr von Wä¬
rest durch das Saarland wird durch spä¬
tere Bestimmungen des Gouvernement
Mililai.e de la Zone Franeaise d’Oceu-
pall.m iiii .

A r t i k e 1 5. Abweichungen von den
Bc iimmungen .des Artikels 1 dieser
Verordnung, sei es allgemeiner Art, sei
cs >in Form einei .Ausnahme, können
von den im vorgenannten Artikel er¬
wähnten Behörden bewilligt werden.

Titel 2. — Kapitalüberfiihrungen
Artikel 6. Vorbehaltlich allgemei¬

ner oder besonderer Annahmebewilli¬
gungen des Gouvernement Militaire
sind alle geschäftlichen Maßnahmen,
die die 'Überführung oder Überweisung
von Kapitalien zwischen dem Gebiet
des Saarlandes einerseits und der
Iih. iiipfalz. Baden, Württemberg und
den Alliierten Zonen andererseits zum
Gegenstand haben, verboten.

Artikel 7. Vorbehaltlich allgemei¬
ner oder besonderer Ausnahmebewilli-
gungen der Militärregierung ist es ver¬
boten, jede Art von Zahlungsmitteln,
Mobiliarwerten und auf Mark lauten¬
den Scheinen aus der Rheinpfalz. Ba¬
den, Württemberg oder den alliierten
Zonen in das Saarland einzufiihren oder
aus diesem in die vorgenannten Länder
auszuführen .

Artikel 8. Als Zahlungsmittel im
Sinne vorstellenden Artikels sind zu
betrachten:

Geklmünzen,
Banknoten.
Schecks, Kreditbriefe . Wechsel, Ef¬

fekten und
alle anderen auf Sicht oder kurze

Frist gestellte Schuldurkunden
gleicher Art.

Artikel 9. Reisende mit Passier¬
scheinen, die von französischen Ver-*

waltungsbehörden ausgestellt oder amt¬
lich beglaubigt worden sind, dürfen bei
der Einreise in das Saarland und bei
der Ausreise aus diesem im Besitze von
Zahlungsmitteln im Betrage von höch¬
stens 100 Mark sein.

Artikel 10. Den Bewohnern der
Gebiete zu beiden Seiten der Grenze
des Saarlandes, die Inhaber eines von
einer französischen Verwaltungsbe¬
hörde ausgestellten Sonderausweises
sind, wird eine Freisumme von 10 Mark,
die zu dem im vorangehenden Artikel
festgesetzten Betrag nicht hinzuge-
reehnet werden darf, bewilligt.

Titel 3 — Strafen
Artikel 11. Zuwiderhandlungen

oder Versuche von Zuwiderhandlungen
gegen diese Verordnung werden von
den Zollbehörden und den gegebenen¬
falls vom Gouvernement Militaire zu
diesem Zwecke eingesetzten Beamten
festgesetzt.

Artikel 12. Zuwiderhandlungen
oder Versuche von Zuwiderhandlungen
gegen die Bestimmungen dieser Ver¬
ordnung werden nach Maßgabe der in
der Zone Francaise d’Occupation gel¬
tenden Bestimmungen strafrechtlich
verfolgt und geahndet.

Artikel 13. Die Beamten des Zolls
und der Devisenbewirtschäftungsstelle
können das Recht zu Vergleiehsab-
schlüssen in den Grenzen der in der
Zone Francaise d’Occupation geltenden
Bestimmungen ausüben.
Titel 4. — Verschiedene Bestimmungen

Artikel 14. Die Bestimmungen die¬
ser Verordnung lassen die gegenwärti -

Keine Sprechstunden des Landrats
im Januar

Wegen anderweitiger Beanspru¬
chung im Kreis ist Landrat Wagner im
Januar nicht in der Lage. Besuche zu
empfangen und bittet, bei den Vorstän¬
den der einzelnen Abteilungen oder bei
den Sacübcnrbcitcrn direkt vorzuspre¬
chen. Landratsamt .
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gen Vorschriften über die Beziehungen
zwischen dem Saarland einerseits und
Frankreich und dem Ausland anderer¬
seits unberührt .

Artikel 15. Diese Verordnung ist
im Amtsblatt des französischen Ober-

-kommandos in Deutschland zu ver¬
öffentlichen und in der Zone Framjaise
d’Occupation als Gesetz auszuführen .

Baden-Baden, den 18. Dezember 1946.
Le General d’Armee Koenig

Commandant en Chef Francais
, en Âllemagne

P. & o e n i g
Verfügung Nr. 191

des Administrateur General über (len
Personenverkehr zwischen dem Saar¬
land und den anderen Ländern der Zone

Franpaise d’Oeoupation
Artikel 1. Von Sonntag, den 22. De¬

zember 1946, 24 Uhr an wird die Ucber-
schreitung der von Zoll und Polizei
kontrollierten Linie , die gegenwärtig
das Saarland von der Rheinpfalz und
der Pfalz trennt, nach beiden Richtun¬
gen folgenden Bestimmungen unter¬
worfen :

Deutsche und Zivilpersonen jedweder
ausländischen Staatsangehörigkeit müs¬
sen mit einem Passierschein nach vor¬
geschriebenem Muster versehen spin.
ausgestellt gemäß den gleichen Bestim¬
mungen und von denselben Behörden
wie Passierscheine für den Verkehr
zwischen der Nord- und Südzone des
Besetzungsgebietes (dreisprachig mit
blauem Streifen ).

1. Für diejenigen , die bis zu einer
Entfernung von 10 Kilometern diesseits
oder jenseits von der vorstehend näher
bezeichneten Zoll- und Potlzei -Kon-
trollinie wohnen, wird eine besondere
Regelung des Grenziihertritts getrof¬
fen, und zwar vollkommen übereinstim¬
mend mit der gegenwärtig für den
Grenzverkehr zwischen Deutschland
und der Schweiz , Frankreich und
Luxemburg bestehenden Regelung . Für
die Erteilung der Grenzpassierscbeine
gilt dasselbe Verfahren und die Zustän¬
digkeit derselben Behörden wie gegen¬
wärtig .

Die Passierscheine sollen einem ein¬
heitlichen Muster entsprechen und dür¬
fen keinesfalls eine Gültigkeitsdauer
über den 15. Februar 1947 hinaus
haben

2. Während der Uebergangsze .it. die
am 29. Dezember 1946. 24 Uhr endet,
können Deutsche und ausländische Zi¬
vilpersonen . die sich bei den Kontroll¬
stellen melden, die Grenze auch ohne
Ausweise der soeben näher bezeichne¬
ten Art überschreiten . Jedoch sind ihre
genauen Personalien , ihr Wohnsitz und
der Zweck der Reise aufzunehmen und
in die bei jeder Kontrollstelle hierfür
anzulegende Liste einzutragen .

Artikel 2. Von dem in Artikel 1
bestimmten Zeitpunkt an .-muß die
Ueberschreitung der Zoll- und Polizei -
Kontrollinie (Artikel 1) an einem der

Einträge in den Steuerkarten 1947
Wichtig für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Um die Lohnsteuerdurehführungsbe - ,
Stimmungen und Lohnsteuerrichtlinien
den Vorschriften des Kontrollratsgeset -
zes Nr. 12 anzupassen , wird zur Zeit
eine Neufassung dieser Bestimmungen
vorbereitet . Die Veröffentlichung der
Neufassung wird sich jedoch noch
einige Monate verzögern . Infolgedessen
können die steuerfreien Beträge für
erhöhte Werbungskosten und Sonder¬
ausgaben , für außergewöhnliche Be¬
lastungen (z. B. durch den Unterhalt
mittelloser Angehöriger ) und für Ver¬
sehrte auf den neuen Lohnsicuerkarten
1947 noch nicht endgültig eingetragen
werden. Um für die Masse der in Be¬
tracht kommenden Fälle eine doppelte,
Bearbeitung zu ersparen , hat die Lan¬
desdirektion der Finanzen folgendes
bestimmt:
1. Für die Berechnung der Lohnsteuer

ab 1. Januar 1947 gölten hinsichtlich
des Familienstandes grundsätzlich
die Eintragungen auf der Lohn-
steucrknrte 1947.

2. Anträge auf Eintragung von Kinder¬
ermäßigung für Kinder zwischen 16
und 21 Jahren, die eil ..' genehmigte
Untcrrichtsanstalt besuchen und vom
StoucrpHiehtigen überwiegend unter¬
halten weiden , sind heim Finanzamt
ei nzu reichen.

3. Die auf den Lohnslciicikarien 1916
eingetragenen .steuerfreien Beträge

, gellen bis 31. 3. 1947 weiter , auch
wenn die Eintragung in der allen
Steuerkartc bis 31. 12. 1916 befristet
ist . Lines besonderen An -
t r a g s de s A rbeitnelimers

ie s o n d e r c n V c r -
F i n a n z a m t s be¬

darf es in diesem Fall nicht .
Sofern die tatsächlichen Vorausset¬
zungen fiir die Gewährung eines

oder
m c r k

eines
s des

steuerfreien Betrags ab 1. 1. 1947
weggefallen sind, ist der Arbeitneh¬
mer verpflichtet , die Lohnsteuer¬
karte 1946 dem Finanzamt zur Be¬
richtigung vorzulegen .
Der Arbeitnehmer hat seine Lohn¬
steuerkarte 1947 und, soweit bisher
nicht geschehen , auch die Lohn¬
steuerkarte 1944/46 bis 31. Dezember
1946 seinem Arbeitgeber auszuhändi¬
gen . Der Arbeitgeber hat die Lohn¬
steuerkarten 1944/46 und 1947 zu¬
sammen aufzubewahren . Wegen der
Rückgabe der Lohnsteuerkarten
1944/46 an die Finanzämter ergeht
seinerzeit noch besondere Öffentliche
Aufforderung .
Der Arbeitgeber hat nach Ablauf des
Kalenderjahrs 1947 oder, wenn das
Dienstverhältnis vor dem 31. De¬
zember 1947 endet, bei Ablauf des
Dienst Verhältnisses auf der Lohn-
steuerknrte des Arbeitnehmers für
das allgelaufene Kalenderjahr oder
den Teilabschnitt des Kalenderjahrs
entsprechend dem Vordruck auf der
zweiten Seile dei Lohnsieuerkarte
gemäß § 47 der Lolmsteuerdurchfuh -
rungshcstimimmgen 1939 eine Lohn¬
et euerbescheinigung auszuschreiben .
Für das Kalenderjahr 1946 wird auf
die allgemeine Ausschreibung dieser
Lohnsteuerbeseheinigung verzichtet .
Der Arbeitgeber hat jedoch den Ar¬
beitnehmern. die für 1946 eine Ein-
kommeussteuorerklärung 1 abgeben
müssen, auf Antrag eine Lolinsteuer-
beschcinigung nach besonderem
Vordruck, der bei den Finanzämtern
erhältlich ist . auszuschreiben .
Den 21. Dezember 1946

Die Finanzämter
Hirsau und Neuenb ü r g.

iiachgenrmnten Grenzübergänge erfol¬
gen :

1. Chausseen : a) die sechs ständigen
Grenzposten Ivonz- Merzig (Strecke
Trier )-Niedernemig -Zerf Xonnweiler -
Werschweiler -Homburg-Bruehhof .

b) Für die Inhaber gewöhnlicher oder
besonderer Grenzpassierscheine alle
Straßen mit einem Posten für kleinen
Grenzverkehr .

2. Eisenbahnen : a) Bahnhöfe Konz.
Karthaus. Türkismühle . Homburg.

b) Für die Inhaber gewöhnlicher oder
''osonderer Grenzpassierscheine außer
diesen Bahnhöfen die Bahnhöfe Nieder-
zef , Hentern. Nonnweiler . Jägersburg .
Einöd.

Artikel 3. Der Delegue Superieur
Gouverneur de la Sarre, die D§legu6s
Sup6rieurs , der Directeur de la Sürete
du G. M. Z. F. 0 . A.. der General Com¬
mandant les Forces de Gendarmerie de
la Zone Frangaise d?Oceupation werden,

jeder für seinen Dienstbereich , mit der
Durchführung dieser Verfügung be¬
auftragt .

Baden - Baden , den 18. Dez . 1946.
Der Administrateur General

E. LÄFFON .

Bekanntmachung
an alle Industriebetriebe

Auf Anweisung des Gouvernement
Militaire, Regional du Wurtemberg,
wird eine Erhebung über die Rohstoff¬
bestände am 31. Dezember 1946 durch¬
geführt .

Einem Teil der Betriebe sind bereits
Fragebogen zugegangen , um deren
pünktliche Rückgabe bis 6. Januar 1947
an das Württ . Statistische Landesamt
in Tübingen , Wilhelmstr . 18, gebeten
wird .

Diejenigen Betriebe , die noch keinen
Fragebogen erhalten haben und von

rt
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Die Lebensmittelzuteilungen
Schwerarbeiter 1. Kat.: Abschn. 5 50 g.
Schwerarbeiter 2. Kat.: Abschn. 5—8 je

50 g (zus. 200g).
Schwerarbeiter 3. Kat.: Abschn. 5—7 je

50 g, Absch. 8 100g (zus. 250 g).
Werdende und stillende Mütter: Ab¬

schnitt 5 50 g.
Vollmilch  :

Kinder von 0^-3 Jahren täglich % Ltr.
Kinder von 3—6 Jahren Yi Ltr . täglich.
Jugendliche von 6—10 Jahren K Ltr.

täglich.
Jugendliche von 10—18 Jahren % Ltr.

täglich.
Wegen der Ausgabe von Fett , Käse.

Teig waren, Zucker, Hafer flocken und
Kindernährmittel sowie Suppen erfolgt
später besondere Anweisung an die
Bürgermeisterämter . (

Calw, 27. Dezember 1Ö46.
Kreisernährungsamt. Kreisernährungsamt.

Lebensmittel -Versorgung
Vorbestellverfahren im Monat

Jairtiar 1947
1. Die Yorbestellabschnitte an den

Lebensmittelkarten Januar für die Fe¬
bruar -Ration sind in der Zeit von 2. bis
15. Januar 1947 durch die Verbraucher
hei den 'vleinverteilern abzugeben.

Ab 1. .Januar 1947 werden in der ge¬
samten französisch besetzten Zone
(außer dem Saargebiet) gleiche Le¬
bensmittelkarten eingeführt . Im Rah¬
men dieser neuen Karten haben auch
die Vorbestcllabschnitte eine Aende-
rung erfahren . Der Vorbestell¬
abschnitt A der Karte für Normal-

Laut Kartenerlaß des Landesernäh¬
rungsamts Tübingen sind freigegeben:

Vom 1. —10. Januar 1947:
Brot:

Kinder von 0—3 Jahren : Abschnitt 4
500 g, 5 250 g (zus. 750 g).

Kinder von 3—6 Jahren : Abschnitt 1
1000 g. Kleinabschnitte 500 g (zus.
1500g).

Jugendliche von 6—10 Jahren : Abschn.
1 1000g. Abschn. 2 500 g, Kleinab¬
schnitte 500 g (zus. 2000 g). v

Jugendliche von 10—18 Jahren : Ab¬
schn. 1 1000g. 2 500 g, Kleinabschn.
500 g (zus. 2000 g).

Erwachsene über 18 Jahre : Abschnitt 1
1000g, 2 500 g. Kleinabschnitte 500g
(zus. 2000g). ‘
Schwerarbeiter 1. Kat.: Abschn. 1
500 g.

Schwerarbeiter 2. Kat.: Abschnitt 1
1000g. 2 300 g (zus. 1300 g).

Schwerarbeiter 3. Kat.: Abschnitt 1
1000g, 2 1000g. 3 300g (zus. 2300g).

Werdende und stillende Mütter: Ab¬
schn. 3 500 g.

Brotkasten für Selbstversorger auf Ab¬
schnitte 1—5 ie 1000 g (zus. 5000g).

«
Fleisch :

Kinder von 0—3. Jahren : Abschn. 10
50 g.

Kinder von 3—6 Jahren : Abschn. 13
50 g. 14 50-g (zus. 100 g).

Jugendliche von 6—10 Jahren : Abschn.
13, 14 und 15 je 50 g (zus. 150 g).

Jugendliche von 10—18 Jahren : Ab¬
schnitte 13—17 je 50 g (zus. 250 g).

Erwachsene über 18 Jahre : Abschnitte
13—16 je 50 g (zus. 200 g).

den nachstehend aufgeführten Melall-
sorten zusammen mindestens
50 0 kg  bzw. von den unten aufgeführ-
ten Holzsorten zusammen minde¬
stens  5 fm  bzw. qm im Besitz haben,
werden aufgefordert , unverzüglich
einen Fragebogen beim V7ürtt . Stasti-
tischen Landesamt in Tübingen, Wil-
helmstr 18. anzufordern und ihn aus-
gc füllt ebenfalls bis 6. Januar 1947 an
dieses Amt zurückzugeben. Unterlas¬
sung der Meldung wird bestraft.

Roheisen in Bahren
Spiegeleisen
Eisenlegierungen des Hochofens
Masseln
Halbzeug (Blöcke, Platinen , Knüp¬

pel)
Handelseisen (Stabstahl, rund, Vier¬

kant, flach, sechskant)
I- und U-Trfiger
Oberbaustoffe (Schienen. Schwellen

und Verbindungsteile für Nor¬
mal- und Schmalspur

Spundeisen
Formstah! (Spezialprofile)
Grobbleche

Mittelbleche
Feinbleche •
Universaleisen
Flaeheisen (in Ringen)
Radkränze
Warmgewalzter Draht
Band- und Flacheisen zur Röhren¬

fabrikation
Draht
Elektroden
Drahtgeflechte
Metalltücher
Drahtstifte aller Art
Kohlenstoffstahi
Legierte Stähle
Kaltgewalztes Material
Nahtlos gezogene Rohre
Geschweißte Rohre
Fittings

Holz
Nadelschnittholz
Laubschnittbolz
Nadelrundholz
Laubrundholz
Sperrholz
Hartfaserplatten.

Landratsamt.

Ausgabe von Kaffee -Ersatz
für Monat Dezember 1946

1. Vom Landesernährungsamt wurde
für den Monat Dezember die Ausgabe
von 50 g Kaffee-Ersatz für Personen
über 18 Jahre alt genehmigt.

2. Die Abgabe erfolgt auf Abschnitt
39 bzw. 308 der Dezember-Lebensmittel¬
karte.

3. Der Kaffee-Ersatz ist bei dem
Kleinverteiler zu beziehen, bei wel¬
chem im November die Vorbestell¬
abschnitte abgegeben wurden.

4. Die Bürgermeisterämter sind an¬
gewiesen, den Kleinverteilern die ent¬
sprechenden Bezugscheine auszuferti¬
gen. Der Kaffee-Ersatz wird von den
Bürgermeisterämtern zum Bezug auf¬
gerufen . Dieser Aufruf ist abzuwarten.

Calw, 23. Dezember 1946.

Verbraucher, Teilselbstversorger in
Butter , Teilselbstversorger in Fleisch,
Teilselbstversorger in Getreide, Voll¬
selbstversorger (ohne Abschnitt A),
werdende und stillende Mütter und
Schwerarbeiter ist für Zucker ; der
Vorbestellabschnitt  B der Kar¬
te für Normalverbraucher, Teilselbst¬
versorger in Butter , Teilselbstversor¬
ger in Fleisch, werdende und stillende
Mütter urfa Schwerarbeiter ist für
T e i g w a r e n : der Vorbestell¬
abschnitt  C der Schwerarbeiter ist
für Butter und der V orbestell-
absennitt D ist für Käse  bestimmt.
Die Schwerarbeiterzusatzkarte darf
nur gegen Abtrennung des Abschnitts
77 der mit dem/ Namen versehenen Le¬
bensmittelkarte des Schwerarbeiters
ausgegeben werden. Die Abtrennung
erfolgt durch den Betrieb, der den Ab¬
schnitt Nr. 77 mit der monatlichen Ab¬
rechnung an das Kreisernährungsamt
abzuliefern hat Der Bestellschein für
Vollmilch auf den Normalverbraucher¬
karten der Altersklassen 0—18 Jahren
ist nicht zu verwenden, da wie im De¬
zember 1946 besondere Vollmilchkarten
ausgegeben werden. Der Bestellschein
für entrahmte Frischmilch auf der Nor¬
malverbraucherkarte für Erwachsene
über 18 Jahre ist vom Milchhändler ab¬
zutrennen. die Nummernkbschnitte hie-
für sind auf der Karte in Wegfall ge¬
kommen. Der Verteilerstempel ist auf
der Rückseite,anzubringen.

2. a) Die Einrichtungen mit Gemein¬
schaftsverpflegung (Altersheime. Kran¬
kenhäuser usw.) werden darauf auf¬
merksam gemacht, sich die vorgeschrie¬
benen Bescheinigungen über ihre Bele¬
gungsstärke von den Bürgermeister-
i.mtern ausstellen zu lassen. Diese Be¬

scheinigungen sind den Kleinverteilern



ebenfalls in der Zeit vom 2. bis 15. Ja¬
nuar 1947 zu übergeben. Der Kleinver¬
teiler hat solche Bescheinigungen mit
seinen Vorbestellabschnitten (vgl. Zif¬
fer 3) dem Bürgermeisteramt vorzule¬
gen, damit die bescheinigten Personen¬
zahlen mitgereehnet werden.

Für die Krankenanstalteu des Krei¬
ses Calw stellt das Kreisernährungs¬
amt die Bescheinigungen aus.

b) Wichtig betr . Vollselbst¬
versorger . Die Vollselhstversorger
haben ihre Vorbestellscheine an den
Lebensmittelkarten unbedingt von den
Kleinverteil eru abtrennen zu lassen.
Diese Vorbestellscheine der Vollselbst-
Versorger haben die Kleinverteiler ge¬
trennt von den anderen Vorbestellab-
Ischnitten, jede Altersklasse für sich,
laufzukleben und den Bürgermeister¬
ämtern abzuliefern . Die Bürgermei-
Isterämter stellen den Kleinverteilern
über die abgegebenen Vorbestellab¬
schnitte der Vollselbstversorger beson¬
dere Empfangsbestätigungen aus. Diese
(Empfangsbestätigungen reichen die
.Kleinverteiler ebenfalls wie die ande¬
ren Bestätigungen ihrem Qroßverteilerein. Von den Großverteilern sind die
genannten Vorbestellabschnitte ge¬
trennt von den anderen dem Kreis¬
ernährungsamt zu melden.

3. Von den Kleinverteilern sind bis
spätestens 19. Januar 1947 die bei ihnen
abgegebenen und von ihnen aufzukle¬
benden Vorbestellabschnitte, getrennt
nach Warenarten und Altersklassen ,
beim Bürgermeisteramt (örtliche Kar¬
tenausgabestelle ) abzugeben. Mitabzu¬
geben sind die Bescheinigungen nach
Ziffer 2 dieser Bekanntmachung.

4. Die Bürgermeisterämter erteilen
den Kleinverteilern bis spätestens
:23. Januar 1947 die Empfangsbeschei¬
nigungen über die abgelieferten Vor-
|bestellabschnitte, Eunderlaß Nr. 436
vom 28. September 1946.

5. Diese Empfangsbescheinigungen
müssen von den Kleinverteilern späte¬
stens am 26. Januar 1947 — äußer¬
ster Termin — ihrem Großvertei¬
ler eingereicht sein.

6. Die Großverteiler fertigen eine
Gesamtzusammenstellung der bei ihnen
eingegangenen Bescheinigungen, ge¬
trennt nach Warenarten und Alters¬
klassen. Der Termin für die Vorlage
der Gesamtzusammenstellung durch die
Großverteiler beim Kreisernährungs¬

amt wird auf 29. Januar 1947
festgesetzt.

7. Wer seine Vorbestellabschnitte
nicht oder nicht rechtzeitig abgibt,
kann später beim Aufruf die Ware
nicht erhalten . Im Interesse einer rei¬
bungslosen Abwicklung des Vorbestell¬
verfahrens müssen die gestellten Ter¬
mine eingehalten werden. Die Klein¬
verteiler werden besonders gebeten,
ihre Kundschaft auf die rechtzeitige
und vollständige Abgabe der Vor¬
bestellabschnitte hinzuweisen.

8. Die im Januar 1947 abgegebenen
Vorbestel labschnitte berechtigen zum
Einkauf der Lebensmittel, welche für
den Monat Februar J947 aufgerufenwerden. Wenn für Ffebruar 1947 die
vorbestellten Lebensmittel aufgerufen
werden, so ist die Lebensmittelkarte
Januar 1947 zusammen mit der Lebens¬
mittelkarte Februar 1947 beim Klein¬
verteiler zur Belieferung vorzuzeigen .9. Iin Monat Dezember 1946 sind die
Lebensmittel für Januar 1947 vor¬
bestellt worden. Bei Aufruf der vorbe¬
stellten Lebensmittel für Januar 1947
muß dem Klein verteil er die Lebens¬
mittelkarte Dezember 1946 und Januar
1947 vorgelegt werden,

Calw, 20.Dezember 1946.
Kreisernährungsamt .

Aussetzung der Verjährungs - und Aus¬
schlußfristen in der Rentenversiche¬

rung während des Krieges
Die Landesdirektion für Arbeit in

Tübingen hat durch Erlaß vom 6. De¬
zember 1946 zu der in einem Teil der
Presse auf Veranlassung der Landes¬
versicherungsanstalt Württemberg er¬
schienenen Bekanntmachung, daß vom
1. 1. 1947 ab keine Beiträge mehr zur
Rentenversicherung für weit zurück¬
liegende Zeiten geleistet werden kön¬
nen, mitgeteilt, daß diese Nachricht auf
einem Rechtsirrtum beruht und daher
nicht zutreffend ist. Die Fristen des
§ 1442 Abs. 1 und 2 der Reichsversiche¬
rungsordnung , innerhalb deren Beiträge
noch wirksam nachentrichtet werden
können, enden nach § 18 des Gesetzes
über weitere Maßnahmen in den Ren¬
tenversicherung aus Anlaß des Krieges
vom 15. 1. 1941 (RGBl. I, S. 34) frühe¬
stens mit dem Ablauf des auf das
Kriegsende folgenden Kalenderjahres .
Da das Kriegsende im rechtlichen Sinne

Die Einlagerung der Kohlrüben
Unter den Einwohnern der Stadt

Calw war das Gerücht verbreitet , daß
die für die menschliche Ernährung vor¬
gesehenen und eingelagerten Kohl-
rüben unsachgemäß behandelt und in¬
folgedessen einem außerordentlichen
Verderb ausgesetzt sein würden. Der.
Herr Gouverneur hat sofort eine Kom¬
mission eingesetzt , welche die ganze
Angelegenheit nachgeprüft und fest¬
gestellt hat, daß bei den eingelagerten
Kohlrüben nur die jahreszeitlich be¬
dingten üblichen Abgänge festzustellen
waren, dagegen keinerlei außerordent¬
liche Verluste , die auf unsachgemäße
Behandlung zurückzuführen gewesenwären.

Landratsamt .

jedoch noch nicht eingetreten ist — dies
wird erst der Fall sein, wenn der Frie¬
densvertrag abgeschlossen ist — kön¬
nen auch im Laufe des Jahres 1947
Beiträge zur Rentenversicherung und
zwar rückwirkend bis 1. 1. 1932 naTi-
entrichtet werden. Voraussetzung für
die Nachentrichtung ist lediglich, daß
der Versicherungsfall noch nicht ein¬
getreten ist.

Die Ortsbehörden für die Arbeiter¬
und Angestelltenversicherung werden
hiermit von dem Erlaß der Landes¬
direktion in Kenntnis gesetzt.

Landratsamt
— Versicherungsamt —

Wegen Umzugs geschlossen
Die Kanzleien der Kreispflege

und des Kr e i s f ü'r sorgeamts Calw
bleiben wegen Umzugs vom 2. 1. 1947
bis einschließlich 11. 1. 1947 für den
Publikumsverkehr geschlossen .

Calw, den 21.Dezember 1946
Landiatsamt

Denk an die Vielen
die heute gegen Not und Tod verzweifelt

ankämpfen

Gib der Württ. Nothilfe!

Herausgeber : Gouvernement Militaire de Calw . Ver¬
waltung und Anzeigenannahme : Landratsamt Calw
Abt. Bekanntmachungen . — Druck : A. Oelscbläger 'scbe

Buchdruckerei Io Calw .

Familiennachrichten
Die Geburt ihres Dorle zeigen in dank¬barer Freude an Dr . med . Alfred Eber¬

wein u . Frau , Nürtingen , Friedhofstr . 2114. Dezember 1946

Als Ver ob e grüßen : Hermine Rathfelder ,
Alfred Schweickhardt Calw-Alzenberg ,Calw . Weihnachten 1946

W.r haben uns verjpbt ; Erika Kober,Walter Jocher , Calw/Lausanne (Schweiz)Silvester 1946

Es grüßen als Vermähl e : Reinhotd Küb*
ler, Else Kühler , geb . Sch’U. Bad Lieben *
iclJ, Calw, Weihnachten 1946

Ich beehre mich die am 26. Dez. 1946
stattgetundene kirchliche Trauung mitFräulein Elfriede Dittmann bekannt zu
geben . Ing. Karl-Otto Günter . Dresden/
Bad Liebenzell , 30. Dezember 1946

Wir haben uns vermählt : Walter Schweick-
hardt , Emma Schweickhardt , geb . Theu¬
rer . Calw , Schietingen/Horb .

- ■ ■ ,* ■
Wir machten Hochzeit : Emil BechHiold,

Marianne Bechthold , geb. Haas .
Nagold/St . Oeorgen im SchwarzwaidWeihnachten 1946

Fritz Lüthy, Lotte Lüthy, geb . Talmon ,
grüßen als Vermählte . Rapperswili/
Schweiz . Calw, Marktstr . 9 27. Dez. 1946

Es starben:

Friedrich Pfrommer , Postbote »wurde
am 13. 12. 46 nach kurzer Krankheit
im Alter von 75V*Jahren in die ewige
Heimat abberufen . Am Sonntag , den
15. 12. 46 fand die Beerdigung statt .
Den Herren Ehrenträgern von der
Post » dem stellvertr . Postvorstand ,
dem Singchor , sowie dem Herrn
Pfarrer soll hiermit herzlicher Dank
gesagt sein . In tiefer Traue/ : Chri¬
stine Pfrommer mit Angehörigen .
Weltenschwann , 30. 12. 1946,

Für die vielen Beweise herzlicher
Teilnahme b. Hinscheiden unseres
Heben Entschlafenen Christian Wirth ,
Rentner , sagen wir allen auf diesem
Wege unseren herzlichen Dank . Farn.
Wirth -Ballmann , Calw , 30. Dez. 1946.

Magdsfene Züffie, geb. Schnaible . am
17. Dezember nach kurzer schwerer
Krankheit . Für alle Liebe und Anteil¬
nahme während der Krankheit und
beim Heimgang danken herzlich Jo ’-.
Züffie» Georg Züffie mit Frau , Ger¬
hard und Günter Züffie .
Zainen »20. Dezember 1946.
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